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BEBAUUNGSPLAN

"Ortskern Baiertal"
2. Änderung

schriftlicher Teil
·Satzungslassung·

1. Fertigung

Große Kreisstadt Wiesloch
Rhein·Neckar.Kreis



SATZUNG

RECHTUCHEGRUNDLAGE

Aufgrund der §§ 1, 2 und 8-10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom
08.12.1986 (BGBL I, S. 2253), zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 1996
(BGBI.I, S. 2049) in Verbindung mit Art I Ziff.91 des Gesetzes zur Änderung des Baugese1zbuChes
und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - SauROG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.1997 (6GBI.I, S. 2081), der Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstiieke (Baunutzungsverordnung- BauNVOj in der Fassung der Bekannt~

machung vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch Art. 3 des Investilionserleichterungs· und Wohnbau­
landgesetz vom 22.04.1993 (BGB\. I, S. 466], des § 74 der landesbauordnung filr Baden.-Worttemberg
(L80) vorn 08.08.1995 (GBl S. 617) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-WOr1tem­
berg (GernO) vom 03,10.1973 (GBL S. 577) in der Fassung vom 18.05.1987 (Gbl. S. 181) hat der Ge·
meinderat der Stadt Wiesloch die 2. Änderung des Bebauungsplans

"Ortskern Baiertal~

als Satzung beschlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich:

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im reichnerischen Teil (§ 2 Ziff. 1).

§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes:

1. Zeichnerischer Teil;
2. Schriftlicher Teil mit

A Planungsrechtiichen Festsetzungen,
1,--- B ÖrUichen Bauvorschriften.

Als Anlage ist eine Begrilndung beigefügl

§3 Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Krall



Saite 2

SCHRiFTliCHER TEIL

A Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Bauliche Nutzung

Bebaumgsplan ,Ortskem Bailll1ar - 2. Anderung - SatzlJl1gsfassung

1.1 Art der baulichen Nutwng (§ 9,4.bs. 1Ziff. 1 BauGB und §§ 1·15 BauNVOj

A1lgeffieine Wahngebiete WA (§ 4BauNVO)
Ausnahmen nach §4Abs. 3 BauNVO sind gemM §1Abs. 6 BauNVO nicht zulässig,

Mischgetliet MI (§ 6 BauNVOj
Nutzungen nach § 6Abs. 2 Ziff. 5-7 sind gemäß § 1Abs. 5 BauNVO niCht zuläSSig.
Ausnahmen nooh § 6Abs. 3 8auNVO sind gemaß § 1Abs. 6 BauNVO nicht zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9Abs. 1Ziff. 1 8auGB und§§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO). GFZ Geschossflachenzahl (§20 BauNVOj und Zahl der
Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 20 BauNVO) entsprechend den Einschrieben im zeichnerischen
Teil. Im MI ist das Maß der baulichen Nutzung durch Trauf· und Firsthöhen festgesetzt. Als Trauf­
höhe ist der Schnittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der Dachfläche definiert,

1.3 Bauweise (§ 22 BauNVOj

Als Bauweise ist im WA 1 die geschlossene Bauweise gemäß § 22 BauNVO entsprechend dem
Einschrieb im zeichnerischen Teil festgesetzt

im WA 2 sind in der abweichenden Bauweise Gebäude ohne seiHichen Grenzabstand an einer
oder mehreren Grenzen möglich. Wird ein Grenzatlstand eingehalten, so geiten die Vorschriften
der Landesbauordnung tor Baden.WOrltemberg. Nicht als Grenzabstand gewertet wird das Ab·
setzen der Gebäude von den Grundstllcksgrenzen bis zu einem Abstand von 0,50 m (sog. Trauf­
gassen).

Im MI sind in der abweichenden Bauweise Gebäude ohrte seitlichen Grenzabstandan einer oder
mehreren Grenzen zulässig.

1.4 Überbauba-e Grundstücksflache (§ 23 BauNVO)

Die überbaubare GrundswcKsfläche ist gemäß § 23 BauNVO durch Baugrenzen entsprechend des
Planeinlrags im zeichnerischen Teil festgesetzt Nebenanlagen iin Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO
sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläsSig.

1.5 Flächen für Stellplatze und Garagen (§ 9Abs. 1Ziff. 4 BauGB und § 12·BauNVO)

Garagen und überdachte Stellpliitze (Stellplatze mit SChutzdach ohne seitliche Umschließung
durch Wände oder Tore) sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der Oberbautlaren Grund­
stücksflächen oder auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flachen zulässig. Offene Stell­
platze sind auch außerhaib der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
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3 Vorkehrungen zum Schutz vor scl1ädlichen Umwe\teinwirkungen (§ 9Abs. 1Ziff. 2~ BauGB)

Im MI sind die zur Wieslocher Straße orientierten Außenfassaden der Gebäude gern. DIN 4109
dem Läffilpegelbereich IV entsprechend auszubilden. Der Nachweis ist im Baugenehrrigungs­
bzw. Kenntnisgabeverfahren gegenüber dem Bauordnungsamt zu führen.

4 Anpflanzen von Bäumen (§ 9Abs. 1 lift. 25 BauGB)

Auf der im zeichnerischen Teil a~ Vettehrsfläche besonderer lwe<:kbestlmmung (öffentliche
Part<fläche) festgesetzten Räche sind insgesamt 12 EinzelMume zu pflanzen und dauerhaft zu
unterhalten. Es sind hierbei Arten der im folgenden aufgeführten Vorschlagsliste zu verwenden:

Klein- oder schmalkronjqe Bäume:
Amelanchia lamarckii
Fraxinus omllS
Prunus avium ,Plena'
Prunus spe<:.
Sorbus aria
Sorbus decora
Sorbus xthuringiaca .FastigiaUi'

B örtliche Bauvorschriften

Felsenbirne
Blumenesche
GefülhblOhende Vogelkirsche
JapanisChe Kirsche
Mehlbeere

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1Zif( 1LBD)

Dächer:
Es sind nur Satteldächer oder dem Satteldach verwandte Dachformen zulässig. Als Dachneigung
sind Werte von 35"·60" zulässig. Verschiedene Dachneigungen an einem Gebäude sind nicht zu­
lässig. Traufen und Ortgänge müssen Überstände von mind. 0,30 merhalten. Als Dacheindeckung
sind nur Ziegel in liegelroten bis mittelbraunen Farbtönen zulässig. sehr dunkle sowie gemusterte
Materialien sind nicht zulässig.

Dachaufbauten:
Dachgauben sind ars Einzelgauben (SChlepp-, Satteldach- oder Dreiecksgauben) mit einer max.
Breite von 1,2 m auszufQhren. Die Gauben sind ill Farbe und Material entsprechend der Dach­
"äche und der Fassade einheitlich zu gestalten. Die Gesamtlänge der Gauben daf max. 50 %der
Trauflange betragen. Be"r der Enichlung von Gauben dan die Trauflinie nicht unterllochen werden.
lwerghäuser dOnen nicht breiter als 2,40 msein. Dactleinschnitl.e und Dachflachenfenster sind IllX
an den vom öffentlichen Straßenraum nichteinsehbElen Dachflächen zulässig,

Fassaden:
Die Fassaden sollen insgesamt als verputztes MaueJWelk in Erscheinung treten. Es sind helle, ge­
brochene Farbföne zu verwenden. Auffallende Farbigkeit (dunkle, grelle und glaJzende Farben)
und Musterung sind als Fassadenbestandteil nicht zulässig. Alle Fassadenbestandte"rle sowie un­
tergeordnete Bauteile und Vorbauten sind inMaterial und Farbgebung aufeinander abzustimmen.
Verkleidurgen der Fassade sowie keramische Materialien im Sockelbereich sind nicht zulässig.
Frei auskragende Balkone sind nicht zulässig; sie sind in vertikalen Gebäuderüc\lsprüngen zu inte­
grieren oder mit einer senkrechten Stützkonstruktioo zu versehen. Vordächer dOrfen eine max.
Bautiefe von 2,20 m nicht überschre"rten. Vordächer im öffentlichen Verkehrsraum sind nur
zulässig, solange sie das vorgeschriebene lichtraulllJrofil nicht elnsclJ"änken, höchstens jedoch
bis zu einer Bautiefe von 1,20 m. Bei einer Tiefe von mehr als 1,20 m müssen Vordächer eine
senkrechte SIDtzkonstruktion erhalten. Als Dachfoon ist das Pultdach oder ein symmetrisches
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Satteldach zulässig. Als Material für die Abdeckung sind ntl' dem Hauptda;h entsprechende Ziegel
oder Glas ZUlilS!lig, Vordilcher in waagerechter AusfOhrung oder Kragplatten sind nicht zulilssig.

Fenster und Türen:
Fenster sind als Einzelfenstllr in Fonn \/On stehenden Formaten bzw. als Reihung stehender For­
mate auszubilden mit einem maximaen Glasscheibenmaß von 60" 120cm. Bei einer Gesamt­
breite von mehr als 70 cm ist eine Fensterteilung vorzusehen. Bei einer Fensterbreite von metlr als
125cm ist eine Reihung von Fenstern vorzusehen; die Fenster sind dabei durch Mauerpfeiler von
min. 30 cm Breite zu gliedern. FOr TOren gelten die gleichen Gestaltungsanforclerungen wie für
Fenster. Die Breite der TQröffnung darf max. 1,50m betragen. DieGlasscheibenmaße dorfen
90 x170 cm nicht überschreiten. Für Fenster und TOren sind glänzende Mate'rialien nicht zulässig.

2 Gestaltung befestigter Flächen und offener Stellplätze (§ 74Abs. 1Ziff. 1LBO)

Offene stellplätze, deren Zufahrten sowie sonstige befestigte Flilchen sind mil wasserdurcl1lässi­
gen Materialien (Rasengittersteinen. Pflaster mit mindestens 2cm breiten Fugen o. ä) herzustel­
len.

3 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 12iff. 2LBO)

Werbeanlagen sind nur an der SIälte der Leistung und dort nur im Bereich des Erdgeschosses
zulässig. Werbeanlagen auf bestehenden Kragplatten sind nicht zulässig. Für alle Werbeanlagen
bestellt das Erfordernis einer Kenntllisgabe.

4 Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstocke (§ 74 Abs. 1Zift". 3LBO)

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstocke sind als Grünflächen anzulegen, Dabei ist pro
angefangene 200 m2 GrundsllJcks1läche ein Baum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Es
sind hierbei Arten aus der fulgenden Vorschlagsliste zu verwenden:

Baume:
Betula pendula (Sandbirke), Salix caprea (Salweide), Sorbus aucuparia (Eberesche), Quertus
robur (Stieleiche), Crataegus monogyna (Weissdorn), Cytisus scoparius (Besenginster), Prunus
spinosa (Schlehe), Ater campestre (Feldahorn), Ainus glutinosa (Schwarzerie), Juglans regia
(Walnuss), Cornus sanguinea (Hartriegel), Sambucus nigra {Schwarzer Holunder}.

5 Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1Ziff. 3LBD)

Grundstockseinfiiedigungen sind genehrrigungspflichtig, sofern sle mehr als 0,50 müber die VOf­

handene Geländeoberfläche hinausragen. Zulässig sind offene Einfriedigungen an den Gruml­
sfficksgrenzen zum öffentlichen Raum bis zu einer Hölle von maximal 1,20 müber vorhandenem
Gelande, an den übrigen Grundstücksgrenzen bis zu einer Höhe von max. 2,00 müber vorhande­
nem Gelände. Einfriedigungen im Straßenraum sind in den folgenden Materialien auszuführen:
Naturstein, Holz, Beton 'oder Klinker. Es sind aoch Hecken aus Laubgehölzen zulässig, Hieltei
sind Arten aus der folgenden Vorschlagsliste zu verwenden:

Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Liguslrum vulgare (Liguster), SambucllS nigra (Schwar­
zer Holunder). Comussanguinea (Roter Hartriegel), Rhamnus cathartk:us (Kreuzdorn), Crataegus
laevitaga {Weissdorn}, Prunus avium (Vogeikirsche).

6 Außenantennen (§74 Abs. 1ZM.4 LBD)

Anrennenarilagen Ober Dach sind nicht zulässig. Für jedes Gebäude ist nur eine Außenantennen­
anlage zulässig.
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HINWEISE

1 Bodenschutz/Altlasten

seite 5

3 Stromversorgung

'~

1.1 In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Boctenverdichtungen zu vermelden, um
die natürliche Bodenslruktur vor einer nachhaltigen Verandenmg zu schützen,

1,2 Bei allen Baumaßnahmen ist humoser Oberboden (Mutterbo<len) und Unterboden getrennt auszu­
bauen, vorrangig einerWiederverwertung zuzuführen und bis dahin getrennt zu lagern.

1.3 Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfulidion gewährleisten (SChlltlhöhe
max. 2 rn, Schutz vorVemassunQ etc,).

1.4 Falls bei der Durchführung von Bodenarbeiten geruchliehe und/oder sichtbare Auffalligkeiten be­
merkt werden, die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, ist das Wassooechtsamt des Rhein­
NeckiJ"-Kreises unverzüglich zu verständigen,

1.5 Laut der historischen Erhjiliungaltlastenverdächtiger Flächen im südl. Rhein-Neck<r-Kreis wurde
am StandortWiesloc~~ 15 (Obj.-Nr. 3892) von 1884 bis t960 eine Zigarrenfabli\ betrieben
und als ,B"-Fail bewertet ber AIlstandort erstreckt sich dabei auf die Rurstilcke 4440 südlicher
Teilbereich, 4441 und 4454, welches außerhalb des Planänderungsgebietes liegt Auf den Flur­
stücl\en 4440 und 4441" {ehemals Wohnhaus) wurde bereits vor Jahren ein Parkplatz bzw. eine
befestigte FJlI:che angelegt die nach der Planänderung bestehen bleiben.

2 Gasversorgung

Mit geplanten Baumstandorten (Baumpflanzungen) ist ein lichter Mindestabstand von 2,50 m zu
den bestehenden Gasan'schlus~IGasversorgungsleilungen einzuhalten

',//,,:-'; :
',.-.' ~,,,

" ...'. '

Innerhalb des Plangebiete~,:befindet sich die Station Wieslocher Straße der Badenwerk AG sowie
verscliedene 2Q-kV- und Niederspannungskabel. Um eine Bebauung entsprechend dem Bebau­
ungsplan zu ermöglichen, milssen die Station versetzt und die Kabelnetze entsprechend umorien­
tiert werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sind vom Veranlasser zu tragen. Mit dem Bauträger
sind diesbezügrlCh schon Gespr!k:he geführt worden.

Wiesloch, im August 1999

!.J..;/.-r
Frank Schröter
Fachbereich 6
-stadlplanung und Bodenordnung-
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VERFAHRENSVERMERKE

Bebauungsplan .Ortakem ßaiertal" - 2. Jill(lerung _ Satzungslasaung

Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes:
Bekanntmachung hierzu am:

Anhörung der berührten Behördenffrager öffentlicher Belange:

Offenlage des Planentwulfs:
Bekanntmachung hierzU am:

8atzungsbeschluß gemäß § 10 BauGB:

Wiesloch, den 13.08.1999

Ausfertigung des Bebauungsplans:

22.04.1998
27.03.1999

23.03.1999 - 30.04.1999

06.04.1999 - 07.05.1999
27.03.1999

30.06.1999

Wiesloch, $n16.08:1999

Der ßebauungsplal tritt durch Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses am 19.08.1999 in Kraft

WIesloch, den 19.08.1999
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1 Allgemeines

Der Bebauungsplan .Ortskem Baiertal" wurde durch die Bekanntmachung der Genehmigung durch das
Regiel1lngsprasldium Katsruhe (Az. 13-2410225/37) am 07.11.1986 rechtskräftig.
Geändertwurde der Bebauungsplan im Jahre 1993 im vereinfachten Verfahren. Gegenstand der Ände­
rung war eine Verschiebung der Baugrenzen im südöstlichen Teil des Geltungsbereiches.

2 PIQnungsanlass

Ein Investor beabsichtigt, in der Wieslocher Straße in Baiertal eine Wohnanlage für ältere Menschen zu
errichten. Das Vorhaben widerspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Es weicht insbesol'}­
dere von den festgesetzten Baugrenzen und Baulinien ab. Diese Festsetzungen zur Wieslocher Stra'3e
hin wurden getroffen, um ein Vor- bzw. Zurilckspringen der Gebäude festzuschreiben. Durch eine ente
sprechende Gliederung der Bebauung sollten die gestalterischen Ziele des Dorfentwicklungsplans
Saiertal planungsrechtlich festgeschrieben werden. Dieses Konzept läßt wenig Spielra~m in der
baulichen Ausgestaltung zu. Durch die Änderung des Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Vorhabens geschaffen werden.

Des weiteren wird im BereK:h ,,Zwischen den Kirchen' das Baufenster vorschoben, damit StellplätZe vor
den Gebäuden hergestelltwerden können.

Im Bereich des Grundstückes Fist, Nr. 216 wurde ebenfalls die überbaub<l"e Grundstücksfläche neu
festgelegt Sie läuft jetzt parallel :zu der wesUichen Grundstocksgrenze, die nach der Aufstellung des
BebauungsplaJ1es im Jahre 1988 begradigt wurde.

3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der p[anände~4~ umfaßt die Grundstocke mit den Flurstocksnummem 216,
217/1,224,225,22511,226,227/1, 0,4441,4449,4450,4451 sowie eine Teilftäche des Grund­
stocks 4453. Der Geltungsbereich besitzt eine Fläche von rund 4.400 m2.

4 Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen BebauungsPlan
In dem Bereich enUang der Wies[ocher Slraße, in welchem die Wohnan[age rur ältere Menschen er­
richtet werden soll (Rst. Nm. 217/1, 224, 225, 225/1, 226, 22711, 4440), wird die überbaubare Grond­
stOcksfläche der beabsichtigten Planung angepaßt Des weiteren wird in diesem Bereich die Art der
baulichen Nutzung geändert. [n der alten Fassung des Bebauungsplanes waren sowohl ein allgemeines
Wohngebiet sowie ein Mischgebiet festgesetzt; in der jetzigen Fassung ist der gesamte Bereich Misch­
gebiet Das Maß der baulichen Nutzung wird allstelle der Zahl der Vollgeschosse durch die Festsetzung
von Trauf- und Firsthöhen geregelt Die öffentliche Veltehrsfiäche (Parkplatz) ist in der Planänderung
teilweise als Erweiterungsfiäche des Mischgebietes feslgeselztworden.
Im Bereich ,Zwischen den Kirchen' wurde auf den Grundstocken Fist Nm. 4449, 4450 und 4451 das
Baufenster um 5mnach Slldweslen verschoben, So ist es möglich, vor den Gebäuden Stellp[atze an­
zulegen. Dies wurde erfordel1ich, da die Fläche innerhalb des Geltungsbereichs der Stellplatzsatzung
der Stadt Wies[och liegt Demnach sind abweichend von den Rege[ungen der landesbauordnung je
nach Wohnungsgröße t,5 bis 2Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen. Des weiteren wurde ein TeM­
bereich des Grundstocks Fist Nr. 4453 als Spielplatz festgesetzt In der ursprünglichen Fassung des
Bebauungsplanes war das gesamte l?fundstock als Grtlnfläche mit der Zweckbbeslimmung Spielplatz
festgesetzt; beim Ausbau des Erschließungsweges wurde jedoch der südwestliche Teil der Grünfläche
zur Herstellung eines Wendehammers benötigt.
Auf dem Grundstock F[st Nr. 216 wurde das Baufenster an den Ver1allf der wesmchen Grundstocks­
grenze angeglichen. Die Grundstocksgrenze wurde nach der Aufstellung des Bebauungsp[anes begra­
digt um die daran angrenzende öffentliche Verkehrslläche (Par1<p[atz) sinnvoller nutzen zu können. Des
weiteren wird in der Südwestecke dieses Grundstückes die MOglichkeit einer Zufahrtgescl1affen.
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5 Auswirkungen auf Natur und Landschaft:

Nach den Regelu~BeI1 des § 8a BNatSchG istbei der Änderung von Bebauungsplänen zupriifen, in·
wieweit durch die Anderung Eingriffe in Natur und Landst':haft zu erwarten sind. Hierzu ist anhand einer
groben Progoose abzuschätzen, obaufgrund derPlanänderung künftig ein zusätzlicher Eingriff zu er­
warten ist

Im vorliegenden Verfahren vefgrößertsich die überbaubare GrundstOcksfläche im Bereich des Misch­
gebietes. HielZu werden jedoch Flächen in Anspruch genommen, die in der urtassung des Bebauungs­
planes als Parkplatz festgesetzt sind und demna:h ebenfalls als versiege/te Fläche anzusehen sind.
Die darmals feslgesetzen, anzupflanzenden Bi:!ume sind als PIIanzgebotin den schriftlichen Teil des
Bebauungsplans aufgenommen worden. Die zulässige Grundfläche im Mischgebiet erhöht sich gering­
fligig von 0,45 auf 0,5.

Im Bereich des Grundstockes Fist Nr.216 wurde lWar die Oberbaubn Grundslücksfläche erweitert,
die festgesetzte Grundllächenzahl bleibt jedoch unverändert.

Durch die Änderung des Bebauungsplanes ist daher kein zus!lt2.licher Eingriff zu erwaten,

6 Geräuschsituation

,Der Geltungsbereich der Planänderung grenzt in dem als Mischgebiel festgesetzten Bereich an die
WiesJocher Straße {L 547}, die einen DTV-Wert von rund 10.000 Fahrzeugen aufweist Aufgrund dieser
Verkehrsbelastung ist davon auszugehen, daß die in der OIN 16005 .Schallschulz im Städtebau" ge­
nannten Orientierungswerte Oberschritten werden. Dahersind an den Außenfassaden der Gebauoo, de
zur Wieslocher straße orientiert sind, passive SchaHschutzmaßnahmen vorzusehen. Nach der
DlN 18005 beträgt die stondliche Verkehrsbelaslung fOr diesen Bereich tagsüber das O,Of3.fache des
DlV-Wertes, also fund 600 KfZ/h. Die Gebäude sind daher nach der DIN 4109 .Schallse:hulz im Hoch­
bau· dem Lännpegelbereich IV {landsiraße im Ortsbereich,zweislreifig, VerkehlSbelastung tagsüber
200 bis 1000 Kfz, Abstand des Immisionsortes von der Fahrbahnmitle weniger als 10 m) zuzuordnen,
Die Außenfassaden der zur Wieslocher Straße olientierten Gebäudeseiten sind daher dem Lärmpegel­
bereich IV entsprechend auszubilden. Der NachWeis hielilber ist.im Baugenehmigungs- -bzw. dem
Kenntnisgabeverfahren gegenüber dem Bauordnungsarnt zu führen.

7 Verfahren
Der Gemeinderat der Stadt Wiesloch hat am 22.04.1998 beschlossen, den für das Gebiet .Ortskem
Baiertal" bestehenden Bebauungsplll1 im vereinfachten Verfahren gemäß §13 SauGe zu ändern.
Ergänzt wurde dieser Beschluss durch den in derSilzung am 22.07.1998 gefassten Gemeinderatsbe­
sChluss. öffentlich bekanlltgemacht wurde dieser Beschluss durch VeröffenUichung in der Rhein­
Neckar-Zeltung am 27.03.1999. Der Planentwurf mit Begründun91ag in derZeit vom 6. Aplil1999 bis
einschließlich 7. Mai 1999 öffentlich aus. Gleichzeitig mit der Offenlage wurde die Beteiligulig der Trä­
ger öffentlicher Belange dun:.:hgeflihrt Der Satzungsbeschluss Oberdie Änderung des Bebauungsplans
wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am30.06.1999 gefasst

8 ZUsammenfassendes Ergebnis der Abwägung

Für eine gerechte Abwägung der öffenUichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
istfo!gendes festzustellen: Zum einen besteht der Wunsct1 eines Investors, eine Wohnanlage flIr ,jIere
Menschen zu errichten, ~lche an dieser Stelle städtebaulich sicher1ich zu befllrworten ist, ZlIIll ande­
ren wird durch die Bebauung die vorl1andene öffentliche Fläche tor Stellplatze und deren Anzahl ver­
ringert Des weiteren wird das Maß der baulichen Nutzung ul'ld die Oberbaub1l"e GrundstockSflli::he in
Teiten des Gebietes geringfügig emöht

Wiesloc~r:;.st 1999

Frank Schröter
Fachberei·ch 6
-Stadtplanung und Bodenordnung-
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